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Bildung von Fachausschüssen des Kreistages 
 

 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 

 
1. Der Kreistag bildet folgende Fachausschüsse: 
 
 a) Rechnungsprüfungsausschuss 
 b) Ausschuss für Gesundheit, Verbraucherschutz und Tierschutz 
 c) Ausschuss für Klimaschutz und Mobilität 
 d) Ausschuss für Kreis- und Regionalentwicklung 
 e) Ausschuss für Kultur, Sport und Ehrenamt 
 f) Ausschuss für Migration, Integration und Entwicklungszusammenarbeit 
 g) Ausschuss für Schule und Arbeit 
 h) Ausschuss für Umwelt- und Landschaftspflege 
 i) Bauausschuss 
 j) Sozialausschuss 
 
2.  Die Mitgliederzahl der vorgenannten Fachausschüsse wird auf 21 festgelegt. 
 
3. Die Verwaltung wird beauftragt die notwendigen Änderungen in der 
 Zuständigkeitsordnung des Kreises Düren vorzunehmen und dem Kreistag zur 
 Beschlussfassung vorzulegen. 
 

 
 
Sachverhalt: 
 
Neben den Pflichtausschüssen (Rechnungsprüfungsausschuss, Wahlprüfungsausschuss 
und Jugendhilfeausschuss) kann der Kreistag zur Vorbereitung seiner Beschlüsse und zur 
Überwachung bestimmter Verwaltungsangelegenheiten Ausschüsse bilden (§ 41 KrO NRW). 
Der Kreistag regelt die Zusammensetzung und die Befugnisse der Ausschüsse.  
 
Zunächst ist zu beschließen, welche Ausschüsse mit welcher Mitgliederzahl der Kreistag 
bildet. Im Vorfeld haben sich die Fraktionen auf die Bildung der unter Punkt 1 des 
Beschlussvorschlages genannten Ausschüsse geeinigt. Des Weiteren soll die Mitgliederzahl 
auf 21 festgelegt werden.  
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Für die Bildung und Besetzung des Jugendhilfeausschusses und des 
Wahlprüfungsausschusses sind, aufgrund der sondergesetzlichen Regelungen, separate 
Sitzungsunterlagen vorgesehen. 
 
Die Verwaltung wird die aktuelle Zuständigkeitsordnung des Kreises Düren entsprechend 
des Beschlusses des Kreistages anpassen und dem Kreistag zur Beschlussfassung 
vorlegen. 
 
 

finanzielle Auswirkungen: personelle/organisatorische Auswirkungen: 

Zahlung von Entschädigungsleistungen (z.B. 
Sitzungsgeld, Fahrkosten) für die Teilnahme 
an Ausschusssitzungen 

keine 
 
 

 
 


